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(Belgisches Staatsblatt vom 1. Oktober 1997)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.

MINISTERIUM DES INNERN


28. MÄRZ 1995 - Königlicher Erlass zur Abänderung des Königlichen Erlasses vom 4. Oktober 1985  über die provinzialen Ausbildungszentren für die Feuerwehrdienste

ALBERT II., König der Belgier,

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!

Aufgrund des Gesetzes vom 31. Dezember 1963 über den Zivilschutz, insbesondere des Artikels 2 und des Artikels 9, abgeändert durch das Gesetz vom 16. Juli 1993;

Aufgrund des Königlichen Erlasses vom 4. Oktober 1985 über die provinzialen Ausbildungszentren für die Feuerwehrdienste, abgeändert durch den Königlichen Erlass vom 14. Oktober 1991;

Aufgrund der Stellungnahme des Finanzinspektors vom 28. Oktober 1993;

Aufgrund des Einverständnisses Unseres Ministers des Haushalts vom 30. Juni 1994;

Aufgrund des Gutachtens des Staatsrates;

Auf Vorschlag Unseres Ministers des Innern


Haben Wir beschlossen und erlassen Wir:


Artikel 1 - In Artikel 7 Absatz 2 des Königlichen Erlasses vom 4. Oktober 1985 über  die provinzialen Ausbildungszentren für die Feuerwehrdienste werden die Wörter "in Artikel 10" durch  die Wörter "in den Artikeln 10 und 11" ersetzt. 


Art. 2 - Artikel 10 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 10 - § 1 -  Der Betrag des Zuschusses wird aufgrund der Anzahl eingetragener Auszubildender berechnet, die dreiviertel der Kurse besucht und mindestens bei einer der Prüfungsperiode, die diese Kurse eventuell abschließen, an allen Prüfungen teilgenommen haben. 

Für Ausbildungskurse, nach deren Abschluss ein Brevet ausgestellt wird, wird pro Auszubildenden ein wie folgt bestimmter Zuschuss gewährt:

1. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Feuerwehrmanns: 10 000 Franken,

2. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Unteroffiziers (Ausbildungsniveau eines Korporals): 15.000 Franken,

3. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Unteroffiziers (Ausbildungsniveau eines  Sergeanten): 15.000 Franken,

4. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Offiziers (Ausbildungsniveau eines Adjutanten): 20.000 Franken,

5. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Offiziers (Ausbildungsniveau eines Unterleutnants): 30.000 Franken,

6. für den Kursus zur Erlangung des Brevets eines Brandschutztechnikers: 30.000 Franken.

Für Fortbildungs- oder Anpassungsfortbildungskurse wird pro Auszubildenden ein wie folgt bestimmter Zuschuss gewährt:

1. für Kurse von 6 bis 20 Stunden: 2.500 Franken,

2. für Kurse von 21 bis 40 Stunden: 3.500 Franken,

3. für Kurse von 41 bis 60 Stunden: 7.000 Franken,

4. für Kurse von 61 bis 80 Stunden: 10.500 Franken,

5. für Kurse von 81 bis 100 Stunden: 14.000 Franken.

§ 2 - Die in Absatz 1 erwähnten Beträge sind an die Schwankungen des Verbraucherpreisindexes gebunden; sie sind an den Verbraucherpreisindex 162,11 von Februar 1995, Grundlage 1981 = 100, gekoppelt.

Bei einer Anpassung werden sie auf das nächste Tausend nach unten abgerundet."


Art. 3 - Artikel 11 desselben Erlasses wird durch folgende Bestimmung ersetzt:

"Art. 11 - § 1 - Pro anerkanntes Ausbildungszentrum für die Feuerwehrdienste wird jährlich ein Zuschuss von 75.000 Franken als Beitrag zu den Betriebskosten gewährt.

Für die Veranstaltung von Kursen für die Mitglieder der Feuerwehrdienste der Deutschsprachigen Gemeinschaft wird dem anerkannten Ausbildungszentrum für die Feuerwehrdienste der Provinz Lüttich jährlich ein zusätzlicher Betrag von 25.000 Franken gewährt.

§ 2 - Die Lehrbücher werden den Auszubildenden nach Billigung durch den Minister des Innern von den anerkannten Ausbildungszentren für die Feuerwehrdienste zur Verfügung gestellt.

Die den Ausbildungszentren für die Feuerwehrdienste für die Abfassung der in Absatz 1 erwähnten Lehrbücher tatsächlich entstandenen Kosten werden vom Minister des Innern zurückerstattet; dazu legen diese Zentren einen Bericht mit einer ausführlichen Kostenberechnung vor.

§ 3 - Die in Absatz 1 erwähnten Beträge sind an die Schwankungen des Verbraucherpreisindexes gebunden; sie sind an den Verbraucherpreisindex 162,11 von Februar 1995, Grundlage 1981 = 100, gekoppelt.

Bei einer Anpassung werden sie auf das nächste Tausend nach unten abgerundet."


Art. 4 - Artikel 12 desselben Erlasses wird aufgehoben.


Art. 5 - Unser Minister des Innern ist mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt.	

Gegeben zu Brüssel, den 28. März 1995

ALBERT

Von Königs wegen:

Der Minister des Innern
J. VANDE LANOTTE
